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Genossen t
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Umfangreiche und Teömpl'izierte ’politisch-operative’ Konse - 
quenzeh;:-ergebeh sich auch aus der Festlegung des Transit- 
abkö mrric'h 3, v/ö ha ch ~f ür : Transportmittel, die Zollverschluß-
• T A V **• r- f;-’ •: •• "• " : , - -• ■ . . !. •’ •: isicher-eingerichtet sind, unsererseits ein besonders gün

stiges -'Abfertigungsverfähren vorgesehen ist. Bei den zoll
verschlußsicher eingerichteten Transportmitteln' werden un
sererseits außer der pr-üfung der Unversehrtheit der yer- 

-Schlüsse und~der Begleitdokumente bzw. der möglichen An
legung-zusätzlicher Verschlüsse keinerlei andere Kontroll- 
maßnahmen durchgeführt;' '

Bekanntlich ist im Transitabkommen vorgesehen, daß für
die Beförderung von zivilen Gütern - auf der Straße,.Schiene,
Wasser - Transportmittel benutzt werden können, die vor
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Abfahrt mit Zollverschlüssen, Bahn- oder postplomben oder 
mit zur Verfügung gestellten amtlichen Verschlüssen versehen
werden


